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1I--'lt:f1S der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalratl': 

Nr. 904/J 

1976 -12- 1 7 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

del' Abgeordneten li.BRN~ Dr. LEIEENFROST 

. und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Fo~stwirtschaft 

betreffend Vel'bi Z- Zigung sakt"ton für Fa ttel'weiz en; , Erlaß 

vom 12.11.1976 

Mi]; ErZaß vom 12.11.1976 hat der Bundesminister für Land-

, und Forsh:d.rtsC!haft die Abgabe 'von verbiZ ligtem :Fluttey'­

weizen bis zu einer Böchstgrenze von 500 kg für Berg­

bau ern J de ren Betrieb im Berg höfe - Katast er eingetragen 

ist 3 verfügt. So sehr eine solche Aktion im Interesse, 
, 

de~ Bergbaue1"n zu begrüßen Wa~e3 ist festzusteZZen J daß 

es sich bei dieser A~ti6n-aur Grund der vom Land~irtsohaftB­

mi~iBter fes~gelegtenBedingungen um einen unreaZistischen 

Versuch mit völZig untaugliohen MitteZn handelt. 

Naoh dem Erlaß des Landwirtsohaftsministers solZ die 

Verbilligung für Futterweizen 50 SahilZinge je 100 kg 

bitragen. Die Aktion ist offensichtlich auf optisohe 

Effekte orientiert ohne den Bergbauern tatsäc:h Ziohe. ,Bi lfe 

zu bringen. Dies deshalb 3 weil de~ Zusohuß des Landwirt­

schaftsministeriums von 25SchilZing jel0p-~~ n~~ 

dann geleistet werden würde 3 wenn auoh die Getreideauf­

käufer (Landesproduktenhandel und landwirtsohaftliohe 

Genossen~chaften) einen gleich hohen Beitrag als Zuschuß 

aufbringen. 

, , 

Ein~ solche RegeLung entbehrt jeder sachbezogen~n Realität; 

weil beim Aufkauf dea G~treides z~m Zweck der Weiterver~ 
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außerung die Bundesregierung lediglich einen Roha~fschZag 

von 6~?0 Schilling je 100 kg nach den Pruisregelungsvor­

schriften zulaßt und auS dieser bescheidenen Spanne 

al Ze damit verbundenen Betriebsl>egien wie Lagel>ko8ten~ 

Löhne~ öffentliche Abgaben~ TranBportkoBten" Reinigung~ 

Irzvestit1.:onen~ Zinsen für Fremdkap'ital etc. zu tragen 

sind. Mit einer solchen RegeZung wilZ der Land.wi~tsohaft8-

minister die FZüssigmachung des staat~ichen Zuschusses 

von einem ca. viermaZ so hohen Zusahuß aZs der gesetzZiah 

f estneleaten HandeZssvanne für Futterweizen abhanaig v ~ ~ w ~ 

machen. Eine derar:;ige Belastung deI' betriebswirtschaft­

lichen Substanz (z.B. bei einem Absatz von 100 t Futter­

weizen ZuschußZeistung 25.000 S) ~ürde die. Wirtschafts­

kraft der Betriebe völlig übersteiJen~ sie in ein~ ernste 

~Situation bringen~ ArbeitspZatze gaf~hrden~ sowie betriebs­

und finanzwirtsehaftZich nicht ve:NwtuJortbar.ttei!'i'. 

Der Erlaß des Landwirtschaftsministers der ohne jede 

vorherige Kontaktnahme mit der Landwirtschaft und den 

betroffene~ Wirtschaftskreisen ku~dgemacht wurde~ ist 

unrealist1~ sah und bewirkt e·ine Ir:..oeführung der üfferzt lich­

keit. 

Die unterzeich,~en Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

Anfrage: 

1.) In welcher HOhe hat das Land~iptschaftsministerium 

RessortmitteZ für diese Aktion im Budget 1976 und 

1977 bereitgestellt? 

2.) Ist der Landwirtschaftsminister bereit~ die unter 

Punkt 1) genannten Mittel für eine Verbilligung 

voh Futterweizen einzusetzen~ auch dann~ wenn die 

geforderten unrealistischen Bedingungen i~ Erlaß 

vom 12.11.1976 nicht erf~IZbar sind? 
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3.) Wir hoch ist der gesetz Zieh geregeZte Rohauf~ 

schlag fUr 100 kg Futterwei~en für die Getreide­

aufkaufeT' zur Deckung der Betriebsregien? 

4.) Aus weZchen G~Unden wird vom Landwirtschaft3minis~er 

ein staatlicher Zuschuß fUr FutterlJ,eizen vom Substan:c~­

eingriff in ordnungsgemaß kalkulierende Betriebe 

abhängig gemacht? 

5.) v1elche GeGamtmenge an F'uttel>weizen soll nach ·der 

Zielsetzung des Landwirtschaftsministeriums ver­

billigt für die Bergbauern zur Verfügung gestelZt 

werden und welcher Gesamtzuachuß resuZtiert daraus 

für die Getre'ideaufkaufel' unter Berücksichtigung der 

im Erlaß, vom 12.11.1976 gesteZZten Bedingungen? 

6.) .I-st der L.:::mdwirtschaftsminister bereit" den un­

realistischen und daher 'wil';<.UngsZos bleibenden 

Erlaß vom 12.11.1976 zurück~unehmen? 

f/enn ja" ist del~ Minis tel' herei t m,it den betrof­

fenen Interessensvertretungen über iine NeuregeZung 

'zu verhandeZn? 

Wenn ·nein" ist der Landw~rtschaftBminister bereit" 

die VerbiZZigung von Futterweizen für Bergbauern 

mit mindestens 25 SpeI' 100 kg (vorgesehener 

Bundeszuschuß) ab sofort durchzuführen? 

7.) Wird der Landwirtschaftsminister mangels einer 

zu erwartenden praktischen Wirkung des Erlasses 

Vom 12.11.1976 den in Aussicht genommenen Bundes­

zuschuß je 100 kg Futterweizen erhchen? 

Wenn ja" in welchem Ausmaß? 

Wenn ne-ln" we Zche GrUnde werden für e~ne /abZehnendc 

Haltu~g angeführt? 
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